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Der Bürgermeister


Niederschrift über eine förmliche Verpflichtung
nach dem Verpflichtungsgesetz

Gem. § 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 547) in der derzeit gültigen Fassung soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch) zu sein,
 
1.	bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschäftigt oder für sie tätig ist, 
2.	bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig ist oder 
3.	als Sachverständiger öffentlich bestellt ist.

Gem. § 2 des Verpflichtungsgesetzes wird die Verpflichtung mündlich vorgenommen. Dabei ist auf die 
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweisen. Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet.

	Name, Vorname der verpflichteten Person, Auftragnehmer

[bookmark: _GoBack]     
	Geburtsdatum

     

	Für den Auftrag/die Aufträge

     


Die v. g. Person wurde heute nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten verpflichtet und gilt damit im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches als besonders Verpflichteter. Somit können nachfolgende Vorschriften Anwendung finden:

• Verwahrungsbruch gemäß § 133 Abs. 3 StGB 
• Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gemäß § 201 Abs. 3 StGB 
• Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
• Verwertung fremder Geheimnisse gemäß § 204 StGB
• Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug gemäß §§ 263, 263a,264 StGB
• Untreue gemäß § 266 StGB
• Urkundenfälschung, Fälschung technischer Aufzeichnungen, Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß
   §§ 267, 268,269 StGB
• Vorteilsnahme gemäß § 331 StGB 
• Bestechung, Bestechlichkeit gemäß §§ 332. 334, 335 StGB 
• Verletzung von Dienstgeheimnissen und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 
• gemäß § 353b Abs. 1 Nr. 2 StGB 
• Verletzung von Steuergeheimnissen gemäß § 355 Abs. 2 StGB 
• Datengeheimnis nach § 6 und Straftaten nach § 33 Landesdatenschutzgesetz NRW 
• Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat gemäß § 357 StGB
• Nebenfolgen gemäß § 358 StGB

Die verpflichtete Person erklärt hiermit, auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hingewiesen worden zu sein (§ 1 Abs. 2 des Verpflichtungsgesetzes) und eine Abschrift dieser Niederschrift erhalten zu haben. Die strafrechtlich relevanten Vorschriften wurden in der aktuellen Fassung mit Fundstellen digital zur Einsicht vorgelegt und von der verpflichteten Person zur Kenntnis genommen. Auf einen Ausdruck der Vorschriften wird verzichtet.


Stolberg, den       


_____________________________			_____________________________
      Unterschrift der verpflichteten Person 			     Unterschrift der verpflichtenden Person 
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